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An die
Mitglieder des Gesamtpräsidiums
Amtierende Kreis- und Vereinsmajestäten
Ehemalige Kreiskönige/innen
Kreisgrandmonarch/in
Mitglieder der Schützenvereinigungen
des Schützenkreises Zeven e.V.

E I N L A D U N G

Fast alle Vereine im Schützenkreis Zeven haben ihre Majestäten ermittelt. Einige sind noch 
nach. Dann wird es spannend. Wer wird von diesen Majestäten die neuen Kreismajestäten.
Das wird sich am 27. September herausstellen.

Nachfolgende Termine sind vorgesehen:

Kreisdamenkönigin- und Pokalschießen am 20. September 2025 in Ostereistedt  
ab 13.00 Uhr (Meldeschluss 16.00 Uhr)

Kreisjugendkönig/in- und Pokalschießen am 21. September 2025 in Rüspel
ab 13.00 Uhr (Meldeschluss 16.00 Uhr)

Kreiskönig- und Pokalschießen am 27. September 2025 in Anderlingen
ab 11.00 – 17.00 Uhr (Meldeschluss 15.30 Uhr)

Kreisgrandmonarch/in wird in Ostereistedt (Monarchin) und Anderlingen (Monarch) 
geschossen

Kreiskönigsball mit der Band "Happy End "   am  27. September 2025

               um 20.00 Uhr im Festzelt in Anderlingen

Der Sektempfang für alle Vereinsmajestäten mit Partner, sowie dem aktuellen 
Kreiskönigshaus (Majestäten u. Ritter/Begleiter mit Partner) ist um 19.30 Uhr auf dem 
Schießstand in Anderlingen.
! !   Änderungen vorbehalten   ! !

Das Gesamtpräsidium  freut sich auf eine rege Beteiligung.

Mit Schützengruß

Beate Meyer
Kreispräsidentin               
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Kreisjugendkönigschießen (Jugendkönig/innen)
Kreisjugendpokalschießen (Jugendmannschaften LG)
Bezirkskönigsschießen Jugend (siehe gesonderte Ausschreibung)

Termin :  Sonntag, 21. September 2025
       Beginn :  13.00 Uhr = 16.00 Uhr Meldeschluss
          Ausrichter :  Schützenverein Hatzte-Ehestorf
    Ort :  Schießstand Schützenverein Rüspel-Volkensen

Während der Schießveranstaltung in Rüspel-Volkensen wird ein „Snack“ bereitgehalten.

Kreisjugendkönig/innenschießen

Teilnehmer :  die jeweilige amtierende Majestät

Jahrgänge : Jahrgänge 2005 bis 2010

Disziplin :   KK sitzend aufgelegt auf Sandsack (nicht Brüstung!); ohne Stopper; kein
Probeschuss (1ter Schuss = 1ter Wertungsschuss)
4 Schuss zzgl. 1 Schuss auf Teilerscheibe.
Jede/r Schütze/in muss das Gewehr selber einrichten!

Wertung :  4 Schüsse; bei Ringgleichheit entscheidet die Teilerwertung

Startgeld :    3,00 € Jugendkönig/in

Die Gewehre sind vor und nach dem Schießen mit einem Sicherheitsfähnchen zu sichern!

Bei Jugendlichen unter 18 Jahren muss eine Einverständniserklärung der Eltern vor-
liegen oder die Eltern müssen anwesend sein. Unter 14 Jahren muss auch eine

Ausnahmegenehmigung vorhanden sein!

Kreisjugendpokalschießen

Teilnehmer : 3 Schützen = 1 Mannschaft; (Schüler oder/und Jugend oder/und Junioren)
pro Verein können mehrere Mannschaften gemeldet werden und starten, 
     jedoch ist ein Auswechseln von Schützen nicht statthaft.
!Ab Jahrgang 2005 und jünger!

Die Mannschaften müssen vor dem Start namentlich auf der Meldekarte eingetragen und
geschlossen zum Schießen anwesend sein.

Disziplin : LG sitzend aufgelegt auf Sandsack (nicht Brüstung!); ohne Stopper;
je Schütze 1 Probe und 5 Wertungsschüsse; je Mannschaft ein Teilerschuss
eigene LG-Gewehre, die der Sportordnung entsprechen, sind zulässig

Wertung : 5 Wertungsschüsse; bei Ringgleichheit entscheidet der Teilerschuss

Einspruch         : Einsprüche sind innerhalb von 30 Minuten nach Bekanntgabe der            
                              Ergebnisse bei der Sportleitung geltend zu machen
                           (Gebühr: 15,00 €, wird dem Einspruch stattgegeben, wird die Gebühr wieder

erstattet.)

„Beste 10“ : Anlässlich des vorgenannten Kreisjugendpokalschießens wird die „Beste 10“ je
Teilnehmer gesondert gewertet.
Der/die beste Nachwuchsschütze/in erhält dafür einen Pokal.

Die Waffen sind vor und nach dem Schießen mit einer farbigen Sicherheitsschnur zu versehen!
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Kreisdamenköniginschießen (Kreiskönigin, Kreisgrandmonarchin)
Kreisdamenpokalschießen (Damenmannschaften)
Bezirkskönigsschießen Damen (siehe gesonderte Ausschreibung)

Termin : Samstag, 20. September 2025
       Beginn : 13.00 Uhr = 16.00 Uhr Meldeschluss
    Ort : Schießstand Schützenverein Ostereistedt

Während der Schießveranstaltung in Ostereistedt wird von den Schützendamen eine Kaffeetafel 
angeboten. 

Kreisdamenköniginschießen (Kreiskönigin, Kreisgrandmonarchin)

Teilnehmer :  die jeweilige amtierende Majestät bzw. die ehemaligen Kreisköniginnen

Disziplin :   KK sitzend aufgelegt auf Sandsack (nicht Brüstung!); ohne Stopper; kein
Probeschuss (1ter Schuss = 1ter Wertungsschuss)
4 Schuss zzgl. 1 Schuss auf Teilerscheibe.
Jede Schützin muss ihr Gewehr selber einrichten!

Wertung : 4 Schüsse; bei Ringgleichheit entscheidet die Teilerwertung

Startgeld :   8,00 € Königin oder Grandmonarchin

Kreisdamenpokalschießen

Teilnehmer : 3 Schützinnen = 1 Mannschaft; pro Verein können mehrere Mannschaften
gemeldet werden und starten, jedoch ist ein Auswechseln von Schützinnen 
nicht statthaft. Ab Jahrgang 2004 und älter.
! Juniorinnen dürfen nicht starten!

Die Mannschaften müssen vor dem Start namentlich auf der Meldekarte eingetragen und
geschlossen zum Schießen anwesend sein.

Disziplin : KK sitzend aufgelegt auf Sandsack (nicht Brüstung!); ohne Stopper; je
Schützin 1 Probe und 3 Wertungsschüsse; je Mannschaft ein Teilerschuss
eigene KK-Standardgewehre, die der Sportordnung entsprechen sind zulässig

Wertung : 3 Wertungsschüsse; bei Ringgleichheit entscheidet der Teilerschuss
! Wertungsschüsse dürfen nur am Ende des Satzes eingesehen 
werden!

Einspruch         : Einsprüche sind innerhalb von 30 Minuten nach Bekanntgabe der              
Ergebnisse bei der Sportleitung geltend zu machen

                           (Gebühr: 15,00 €, wird dem Einspruch stattgegeben, wird die Gebühr wieder
erstattet).

Startgeld : 8,00 € pro Mannschaft

Die Gewehre sind vor und nach dem Schießen mit einen
Sicherheitsfähnchen zu sichern!
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Kreiskönigsschießen (Kreiskönig, Kreisgrandmonarch)
Kreispokalschießen (Herrenmannschaften)
Bezirkskönigsschießen Herren (siehe gesonderte Ausschreibung)

Termin : Samstag, 27. September 2025
       Beginn : 11.00 Uhr = 15.30 Uhr Meldeschluss
    Ort : Schießstand Schützenverein Anderlingen

Während der Schießveranstaltung in Anderlingen wird von den dortigen Schützendamen für das 
leibliche Wohl eine Kaffeetafel und „Snacks“ angeboten.  

Kreiskönigsschießen (Kreiskönig, Kreisgrandmonarch)

Teilnehmer :  die jeweilige amtierende Majestät bzw. die ehemaligen Kreiskönige

Disziplin :   KK sitzend aufgelegt auf Sandsack (nicht Brüstung!); ohne Stopper; kein
Probeschuss (1ter Schuss = 1ter Wertungsschuss)
4 Schuss zzgl. 1 Schuss auf Teilerscheibe.
Jeder Schütze muss sein Gewehr selber einrichten!

Wertung : 4 Schüsse; bei Ringgleichheit entscheidet die Teilerwertung

Startgeld :   8,00 € König oder Grandmonarch

Kreispokalschießen

Teilnehmer : 3 Schützen = 1 Mannschaft; pro Verein können mehrere Mannschaften ge- 
meldet werden und starten, jedoch ist ein Auswechseln von Schützen nicht 
statthaft. Ab Jahrgang 2004 und älter.
! Junioren dürfen nicht starten !

Die Mannschaften müssen vor dem Start namentlich auf der Meldekarte eingetragen und
geschlossen zum Schießen anwesend sein.

Disziplin : KK sitzend aufgelegt auf Sandsack (nicht Brüstung!); ohne Stopper;
je Schütze 1 Probe und 3 Wertungsschüsse; je Mannschaft ein Teilerschuss
eigene KK-Standardgewehre, die der Sportordnung entsprechen sind zulässig

Wertung : 3 Wertungsschüsse; bei Ringgleichheit entscheidet der Teilerschuss
! Wertungsschüsse dürfen nur am Ende des Satzes eingesehen 
werden !

 Einspruch        : Einsprüche sind innerhalb von 30 Minuten nach Bekanntgabe der              
Ergebnisse bei der Sportleitung geltend zu machen

                           (Gebühr: 15,00 €, wird dem Einspruch stattgegeben, wird die Gebühr wieder
erstattet.

Startgeld : 8,00 € pro Mannschaft

Die Gewehre sind vor und nach dem Schießen mit einen
Sicherheitsfähnchen zu sichern!
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E i n l a d u n g 

Liebe ehemalige Kreismajestäten,

hiermit lade ich Euch zum Kreisgrandmonarchenschießen anlässlich des Kreiskönigs-
schießen  herzlich ein.

Die Kreisgrandmonarchin wird am 20. September 2025 in Ostereistedt ausgeschossen.
Beginn:  13.00 Uhr      Meldeschluss:  16.00 Uhr

Der Kreisgrandmonarch wird am 27. September 2025 in Anderlingen ausgeschossen.
Beginn:  11.00 Uhr      Meldeschluss:  15.30 Uhr

Teilnehmer : ehemalige  Kreiskönige/innen

Disziplin : KK sitzend aufgelegt auf Sandsack (nicht Brüstung!); ohne Stopper; kein
Probeschuss (1ter Schuss = 1ter Wertungsschuss)
4 Schuss zzgl. 1 Schuss auf Teilerscheibe.
Jeder Schütze muss sein Gewehr selber einrichten!

Es werden keine Begleiter bzw. keine Begleiterinnen ausgeschossen.

Wertung : 4 Schüsse; bei Ringgleichheit entscheidet die Teilerwertung

Startgeld :   8,00 € je Start

Die Gewehre sind vor und nach dem Schießen mit einen
Sicherheitsfähnchen zu sichern!

Auszeichnung : Der Grandmonarch bzw. die Grandmonarchin bekommt eine Kette während 

der Amtszeit und anschließend einen Orden zur Erinnerung überreicht.

Anlässlich der Kreisdelegiertentagung wird eine Erinnerung überreicht.    

Die Proklamation der neuen Grandmonarchen findet am 27. September 2025 um 20.00 Uhr

während  des Kreiskönigsballs im Festzelt in Anderlingen statt.

Über eure Teilnahme würde sich der Gesamtvorstand freuen.

Mit freundlichem Schützengruß

    Beate Meyer
    Kreispräsidentin

Bitte im Verein, an die jeweiligen ehemaligen Kreismajestäten weitergeben! 
Vielen Dank!
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Regelungen zum Kreiskönigsschießen

Kreisschützenkönig

Nach der Regelung vom 12.10.2007 dürfen alle amtierenden Vereinsschützenkönige um 
die Kreiskönigswürde schießen.
Auch wer einmal Kreisschützenkönig war, darf wieder zum Kreisschützenkönig proklamiert 
werden.

Kreisdamenkönigin

Nach der Regelung vom 12.10.2007 dürfen alle amtierenden Vereinsdamenköniginnen 
bzw. Vereinsdamenbeste um die Kreisdamenköniginnenwürde schießen. Auch wer einmal 
Kreisdamenkönigin war, darf wieder zur Kreisdamenkönigin proklamiert werden.

Kreisgrandmonarch / Kreisgrandmonarchin

Nach der Regelung vom 12.10.2007 dürfen auf die Grandmonarchenscheibe nur Schützen 
schießen, die einmal Kreisschützenkönig oder Kreisdamenkönigin waren. Wer zum 
Kreisgrandmonarch oder Kreisgrandmonarchin proklamiert wird, darf während des 
folgenden Kreiskönigsschießen nicht wieder zum Grandmonarch bzw. Grandmonarchin 
proklamiert werden, danach gilt vorgenanntes. Es sei denn, dass er bzw. sie für einen 
anderen Verein mitgeschossen hat. Der amtierende Kreisschützenkönig bzw. 
Kreisdamenkönigin dürfen nicht mitschießen. Ab 2001 werden keine Begleiter bzw. 
Begleiterinnen mehr ernannt.

Kreisjugendkönig/in

Nach der Regelung vom 12.10.2007 dürfen auf die Jugendkönigsscheibe nur die 
amtierenden Vereinsjungendkönige bzw. Vereinsjugendköniginnen schießen, soweit sie in 
dem Jahr der Jugend- bzw. Juniorenklasse angehören.
Ein Jugendlicher darf nur einmal zum Kreisjugendkönig bzw. Kreisjugendkönigin 
proklamiert werden.

Ergänzung vom 12.10.2007

Die ersten drei Schützen bzw. Schützinnen auf den Königsscheiben müssen zur 
Proklamation anwesend sein, wenn sie proklamiert werden wollen. Ansonsten werden sie 
automatisch 2. Ritter bzw. 2. Begleiterin.

Ein Vorschießen ist nicht gestattet, es muss an den angegebenen Terminen und Zeiten 
geschossen werden.

Kann ein/e Schütze/in sowohl im Wettbewerb um die Kreiskönigswürde und der 
Grandmonarchenwürde mitschießen, so muss er/sie vor dem Schießen (an der Kasse) den 
Wettbewerb und Verein nennen, für den er/sie schießen möchte. Er/sie kann nur einmal 
starten, da nur jeweils eine Königs- oder Grandmonarchenwürde erreicht werden kann. 
Gleiches gilt auch, wenn jemand für zwei oder mehrere Vereine startberechtigt ist.
Beschluss der Kreisdelegiertentagung vom 12.10.2007
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Bezirkskönigsschießen 2025

Liebe Vereinsmajestäten,

bis zu diesem Zeitpunkt liegt uns noch keine Ausschreibung des obengenannten
Schießens vor.

Sowie diese uns vorliegt, wird die Ausschreibung an die Vereine per Mail weiterge-
leitet.

Da auf Scheibe geschossen werden soll/muss, kann in Rüspel nicht geschossen
werden.

Der Kreisverstand habt nachfolgende Termine laut der Vorjahresausschreibung dafür
zu diesem Zeitpunkt vorgesehen:

Damen :  Schiessen in Ostereistedt am 20. September 2025 mit

Schützen :  Schiessen in Anderlingen am 27. September 2025 mit

Achtung :  Sollte in Ostereistedt am 20. September 2025 oder
Jugend    evtl. auch in Anderlingen am 27. September 2025 schiessen
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Kreiskönigsschießen 2025
Verantwortungsbereiche

Gesamtverantwortung :  Beate Meyer, Kreispräsidentin

Karlheinz Schlitzkus, Kreisvizepräsident
                                       Malte Schleßelmann, Kreissportleiter

Bianca Brandt, Anderlingen
                                  Erwin Bammann, Hatzte Ehestorf

Jesko Becker, Ostereistedt

Leitung bzw. Aufsicht : Schützenverein Ostereistedt

20.09.2025 (Damen)         Angelika Coordes, Gyhum
                                     Malte Schleßelmann, Selsingen

Dagmar Albers, Seedorf
                                          Aufsicht Ostereistedt 4x

Leitung bzw. Aufsicht : Schützenverein Hatzte-Ehestorf in Rüspel-Volkensen

21.09.2025 (Jugend)         Heike Bahrenburg, Otterstedt
Sina Viebrock, Rhadereistedt
Malte Schleßelmann, Selsingen

                                                    Aufsicht Hatzte-Ehestorf 4x

Leitung bzw. Aufsicht :    Schützenverein Anderlingen

27.09.2025 (Herren) Malte Schleßelmann, Selsingen
Dagmar Albers, Seedorf
Aufsicht Anderlingen 3x                                        

                                                                                                                                
Startkasse :   20.09. Angelika Coordes, Gyhum

21.09. Heike Bahrenburg, Otterstedt
27.09. Jan Viets, Badenstedt

        

Auswertung :     Kreissportleitung unter der Leitung
                                                   von Malte Schleßelmann jeweils nach dem Schießen                

Presse :   Beate Meyer, Rüspel

Ingrid Karin Virkus-Hoek

Die nicht eingeteilten Präsidiumsmitglieder übernehmen, falls nötig, Ersatzdienste.


